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Serfcfeangttngen oon großer ©effeftftänfcigfeit, üon

üorfjerrfdjenfc fcefenftücm ©barafter notbwenbig, fcie

ftdj mit fcen «JJtittetn fcer flüchtigen getbfeefeftigung
nicfet ftarf genug erftetten laffen, wenn nämlid) fciefe

©tettung atS ^auptrefcuit unfc ©tüfcpttnft fcer gati*
gen SanfceSüertheifcigttng fcienen fott.

gür einen Kriegsfall gegen Sterben ofcer Dften
würbe ber glcid)e galt eintreten unb unfere wenig
galjtreicben ©enietruppen fdjon fo üiel Slrbeit erijal*
ten, baß für bie rüdwäriigen ©tcltungett «EBenigeS

ober nur UnüollfommeneS getriftet werben fonnte,
waS wir für fdjllmmer hatten atS gar «JticfetS, weit
baburcfe Sruppen unb Seüolfemng in fatfcfee ©ieber*
t)ek eingewiegt werben.

«EBir würben aber ben Sertuft unferer Serbinbung
gwifdjen Hochgebirge unb ©entratftetlung um fo mehr

gu feebattern haben, als wir auf bem tinfen ©eeufer
bis jefct gar feine Kommunifation haben. ©S ift
üor ©rftetlung ber Strenftraße lebhaft auf biefett

Uebetftanb hingewiefen werben, attein fcfeon bamalS

bafeen nicht mititärifd)e Sntereffen attein fcie ©rftet*
lung fcer Strenftraße fcefefetoffen. 3UDcm hegen wir
noch fcie Sefürdjtung, fcaß wenn aud) fcie ©ottbarfct*
feabn erftettt wirfc, fcie Sinie Sugern=Küßnacfet üiel*
lelcfet noefe febr lange auf ftefe warten laffe, wenn fte

überhaupt gebaut wirfc.
«Die ©ottfeatb.ferofcfeüre maefet unS nun afeer bar*

auf aufmerffam, baff man in Ermanglung oon gor*
tififationen auefe burefe ftrategifdj rtdjtige Stnfage fcer

Serfeinfcungen fcie SanfceSüertheifcigung erleicfetem

fonne, unfc fcaß eS eine Siegel fcer Kriegsbauleute
fei, fcaS Stjor .an fcie geftefeertfte ©teile gu legen.

2Btr gieben nun auS obigem fcen ©efetuß, baff ei
im 3ntereffe fcer SanfceSüertfeeifcigung wäre, fcie ©ott*
barfctbabn auf fcaS linfe Ufer fceS Sierwatfcftätter=
feeS gu bauen unb ihren Knotenpunft mit bem

Sahnnefc ber «Jtiebemng bhtter baS ftrategifefe ftebe*

rere unfc taftifefe ftärfere ©entrttm fceS HauptrebuttS,
nach Sugern, gu oertegen. «Der «JJtanget einer be=

gleiten fcen ©traße üott ©eeliSberg bis gifteten fonnte

mit fcer 3eh auefe gehoben werfcen, fcenn fcie Sau=

feften einer foteben ftnfc weit geringer, als fcie fcer

Strenftraße waren.
«tßttl man aber fcie Sab« auf fcem rechten Ufer

haben, fo üerfdjtieße man wentgftenS fcaS Sbor, in=

fcem man fte fcurd) ftarfe Sefeftlguugen fdjüfce.
M.

Jlo-5 «ftoitttmffartat btxm Cruppen3ufammen3Ufl.

Sluf fcie gegen fcaS Kommiffariat fceS eifcg. Srup=
peitgufammengugeS bei fcer Sufcgetfeerattjung gefalle*
nett Singriffe ift fcem eifcg. «Utititärfcepartement oom
Kommanfcanten fceS SruppeitgtifammengugS folgenbe
§teftamatton gitgegangen:

,,-EBatjr ift eingig, baff an fcett feeifcen erften Ue*

feungStagen fcie Sieferungen fceS SrofceS unfc glei*
fcfeeS gu wünfeben übrig ließen unfc fcaß ooti fcaher

eingelne Steftamatlonen ©eitenS fcer KorpS erfolgten.
Sm gernem wurfce mir am 19. ©eptember rap*

portirt, baff fcer Kommiffär fcer britten Srigabe
(©tapfer), ein fonft fleißiger Dfftgier, baS Siouaf
gu früh oertaffen habe, ©ofort wurfcen aber üon
fompetenter ©teile auS alle nur erfcenfltdjen ©eferttte

getban, um bie Sieferungen in befriebigenben ©ang
gu bringen unb id) bürfte att ben ©rfotg fcerfelben

ttm fo mehr glauben, als auf fcem StapportSwege
keinerlei feegügllcfee Klagen mir gufamen. ©rft nad)

Seenfctgung fceS SmppengufammengugeS habe icb itt
©rfabrung gebracht, baß baS Sugemer Sataitton
Sr. 24 einmal bei einer ©trobtiefemng git fing ge*
fommen unb ein anber 2Jtal gefunben haben will,
baß fcie Dualität fceS ©trotjeS nicfet genüge. Db
nun fciefer Sorfatt geeignet fei, fcaS gefammte Kriegs*
fommiffariat fceS SmppengufammengugeS um ©fere
unfc guten «Jtamen gu briugen, begweifte ich fehr.

Sorab wäre eS Stufgabe fcer Dfftgiere fceS Sa*
taittone» Str. 24 felbft gewefen, fcie betreffenfcen Sie*

femngeit fcafcurd) ttnwirffam gu madjen, fcaß fte fcie

StKitafeme fcerfelben oerweigerten. ©tatt fceffen be*

gnügtett fte ftd) in fcem einen gälte mit einem ge*

ringem als fcem berechtigten Duantum unb im an*
fcem gälte fanfcen fte ftch mit fcem Sieferanten itt
fcer SGBrife ab, fcaß fciefer eine ©ntfdjäbigung oon

gr. 60 in fcaS Drfcinäre fcer Kompagnie gu leiften
hatte. Sd) frage nun, ift eS ehrenhaft üou ©rite
fcer Sruppenofftgiere fcaS Kommiffariat für Unter*
laffungen wnfc ©igenmäefetigfeiten üerantwortlid) gtt

machen, fcie auf iljren eigenen ©efeuitern ruhen?
Unfc fann fcaS Kommiffariat, welches feei Siefemn*

gen im ©roßett mehr fcie Sted)tgeitigfeit wnfc allge*
meine ©üte berfelben gu üfeerwaefeen bat, für jebeit

©trobhalm inS «JJtitteiben gegogen werben, fcer gu

wenig ofcer quatitatio nicht hinlänglich genug gelle*

fert wirfc?
«Jtur eine totale Unfenntniß fcer Sertjättnlffe, wie

fte bei größern Sruppettfottgentrattonen gu Sage tre*

ten, fann bieS behaupten.
UeferigenS aud) angenommen, wie nicht gugegebett,

fcer KriegSfommiffär fcer britten Srigabe, gu welcher

baS Snfanteriebataitlon Str. 24 gehörte, hatte feiner

©tettung nicht üottftänbig genügt, wäre baburch

©rttnb ttttb Serantaffttttg geboten, fcaS gefammte

«Perfonal fceS SmppenfommiffariatS als ein unfähiges

uttfc als fcer wunfce gled fcer Slrmee gu begeid)*

nen? ©egen fciefe Sogif muß id) fchon awS bem

©runfce proteftiren, weil fämmtlicbe «DtütftonS* itnfc

Srigafcefommanfcanten mit fcen Seiftungen ihrer
KriegSfommiffarien gufriefcen ftcb erflären itnfc weil
fcaS Dberfommanfco Slntaß genug gehabt hat ttiefet

bloß üon fcer Sticfetigfelt fciefer ©rftärung mit eigenen

Singen fich g« übergeugen, fonfcern im Sefonfcern

auch waljrgttnehmen, mit wetefeem ©ifer unfc ©efefeid

ftefe fcer DfeerfriegSfommiffär unfc fcaS ihm gugetheitte

«Perfonal fceS KommiffariatS fcer febwierigen unfc Mit*

fcattffearen Slufgabe ftcb entiefcigt haben.

©haraftertftifcb, aber ben eigenen -Bern) feinet

- 403

Verfchanzungen von großer Selbstständigkeit, von

vorherrschend defensivem Charakter nothwendig, die

sich mit den Mitteln der flüchtigen Feldbefestigung
nicht stark genug erstellen lassen, wenn nämlich diese

Stellung als Hauptreduit und Stützpunkt der ganzen

Landesvertheidigung dienen soll-

Für einen Kriegsfall gegen Norden oder Osten
würde der gleiche Fall eintreten und unsere wenig
zahlreichen Genietruppen schon so viel Arbeit erhalten,

daß für die rückwärtigen Stellungen Weniges
oder nur Unvollkommenes geleistet werden könnte,
was wir für schlimmer halten als gar Nichts, weil
dadurch Truppen und Bevölkerung in falsche Sicherheit

eingewiegt werden.

Wir würden aber den Verlust unserer Verbindung
zwischen Hochgebirge und Centralstellung um so mehr

zu bedaueru haben, als wir auf dem linken Seeufer
bis jetzt gar keine Kommunikation haben. Es ist

vor Erstellung der Axcnstraße lebhaft auf diesen

Uebelstand hingewiesen worden, allcin schon damals

haben nicht militärische Interessen allein die Erstellung

der Axenstraße beschlossen. Zudem hegen wir
noch die Befürchtung, daß wenn auch die Gotthardtbahn

erstellt wird, die Linie Luzern-Küßnacht
vielleicht noch sehr lange auf sich warten lasse, wenn sie

überhaupt gebaut wird.
Die Gotthardtbroschüre macht uns nun aber darauf

aufmerksam, daß man in Ermanglung von
Fortisikationen auch durch strategisch richtige Anlage der

Verbindungen die Landesvertheidigung erleichtern

könne, und daß es eine Regel der Kriegsbauleute
sei, das Thor.an die gesichertste Stclle zu legen.

Wir ziehen nun aus obigem den Schluß, daß es

im Interesse der Landesvertheidigung wäre, die

Gotthardtbahn auf das linke Ufer des Vierwaldstätter-
sees zu bauen und ihren Knotenpunkt mit dem

Bahnnetz der Niederung hinter das strategisch sicherere

und taktisch stärkere Centrum des Hauptreduits,
nach Luzern, zu verlegen. Der Mangel einer

begleitenden Straße von Seelisberg bis Flüelen könnte

mit der Zeit auch gehoben werden, denn die

Baukosten einer solchen sind weit geringer, als die der

Axenstraßc waren.
Will man aber die Bahn auf dem rechten Ufer

haben, so verschließe man wenigstens das Thor,
indem man sie durch starke Befestigungen schütze.

Das Kommissariat beim Truppenzusammenzug.

Auf die gegen das Kommissariat des eidg. Trup-
penzusammenzuges bei der Budgetberathung gefallenen

Angriffe ist dem cidg. Militärdepartement vom
Kommandanten des Truppenzusammenzugs folgende
Reklamation zugegangen:

„Wahr ist einzig, daß an den beiden ersten

Uebungstagen die Licferungen des Brodes und Fleisches

zu wünschen übrig ließen und daß von daher
einzelne Reklamationen Seitens der Korps erfolgten.

Im Fernern wurde mir am 19. September
rapportar, daß der Kommissär der dritten Brigade
(Stapfer), ein sonst fleißiger Offizier, das Bivuak
zu früh verlassen habe. Sofort wurden aber von
kompetenter Stelle aus alle nur erdenklichen Schritte
gethan, um die Lieferungen in befriedigenden Gang
zu bringen und ich durfte an den Erfolg derselben

um so mehr glauben, als auf dem Rapportswege
keinerlei bezügliche Klagen mir zukamen. Erst nach

Beendigung des Truppenzufammenzuges habe ich in
Erfahrung gebracht, daß das Luzerner Bataillon
Vr. 24 einmal bei einer Strohlieferung zu kurz
gekommen und ein ander Mal gefunden haben will,
daß die Qualität des Strohes nicht genüge. Ob
nun dieser Vorfall geeignet sei, das gesammte
Kriegskommissariat des Truppenzufammenzuges um Ehre
und guten Namen zu bringen, bezweifle ich sehr.

Vorab wäre es Aufgabe der Offiziere des

Bataillons Nr. 24 felbst gewesen, die betreffenden

Lieferungen dadurch unwirksam zu machen, daß sie die

Annahme derselben verweigerten. Statt dessen

begnügten sie sich in dem einen Falle mit einem

geringern als dem berechtigten Quantum und im
andern Falle fanden sie sich mit dem Lieferanten in
der Weise ab, daß dieser eine Entschädigung von

Fr. 60 in das Ordinäre der Kompagnie zu leisten

hatte. Ich frage nun, ist es ehrenhaft von Seite
der Truppenoffiziere das Kommissariat für
Unterlassungen und Eigenmächtigkeiten verantwortlich zu
machen, die auf ihren eigenen Schultern ruhen?
Und kann das Kommissariat, welches bet Lieferungen

im Großen mehr die Rechtzeitigkeit und allgemeine

Güte derselben zu überwachen hat, für jeden

Strohhalm ins Mitleiden gezogen werden, der zu

wenig oder qualitativ nicht hinlänglich genug geliefert

wird?
Nur eine totale Unkenntniß der Verhältnisse, wie

sie bei größern Truppenkonzentrattonen zu Tage
treten, kann dies behaupten.

Uebrigens auch angenommen, wie nicht zugegeben,

der Kriegskommissär der dritten Brigade, zu welcher

das Jnfanteriebataillon Nr. 24 gehörte, hätte feiner

Stellung nicht vollständig genügt, wäre dadurch

Grund und Veranlassung geboten, das gesammte

Personal des Truppenkommissartats als ein unfähiges

und als der wunde Fleck der Armee zu bezeichnen?

Gegen diese Logik muß ich schon aus dem

Grunde Protestiren, weil sämmtliche Divisions- und

Brigadekommandanten mit den Leistungen ihrer
Kriegskommissarien zufrieden sich erklären und weil
das Oberkommando Anlaß genug gehabt hat nicht

bloß von der Richtigkeit dieser Erklärung mit eigenen

Augen sich zu überzeugen, sondern im Besondern

auch wahrzunehmen, mit welchem Eifer und Geschick

sich der Oberkriegskommissär und das ihm zugetheilte

Personal des Kommissariats der schwierigen und
undankbaren Aufgabe sich entledigt haben.

Charakteristisch, aber den eigenen Werth keines-
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wegS ertjöfjenfc, ift fcie ©rfdjeinuug, fcaß nur fcie

Dfftgiere fceS SataittonS Str. 24 über fcaS eifcgen.

Kommiffariat fceS SruppengufamtnengugeS gu ftagen
haben. Sielteidjt liegt ber ©djlüffel gu biefem ©e=

tjrimniffe in ber «Beurteilung, wetdje bem fragt.
Sataitton burdj ben ©pegialbericbt beS Koinmanban*
ten ber britten Srigabe gu Sheit wirb. ©S ift eben

leichter gu ftagen als eingugefteljen, baß mau fetfeft

gefehlt habe.

©djlicßlidj will ich cS ihnen anheimftelten, ob bem

Kommiffariate beS SruppengufaminengugeS für bie
erlittene Unbill nicfet eine Slrt ©atiSfaftion üon
©eite ber Seborbe gefeütjrt? görbernb wäre fciefelbe
fcer Stefrittirwng fceS KommiffariatSftabeS jefcenfallS."

«JJtit Hochachtung

(Sig.) ©. ©djwarg, eifcg. Dberft.

militärifa)e Ulacf)ria)ten an* ber «töunbesßabt

Sn fcer abgelaufenen ©effton fcer SunfceSücrfamm*

lung ift enfctid) eine Ucbereinfthnmung fcer beiben

«Jtäu)e, betreffenb bie ©rridjlung eineS eibg. ©tabS=

bureau, gu ©tanbe gefommen. 2Bir laffen bhr baS

begügtidje, oom 13. Stoüember bahrte ©efefc Wort*
tid) folgen:

SunfceSgefefc betreffenfc fcie ©rridjtung eineS

eifcgen. ©tabsbureauS. (Som 13. «EBinter*

monat 1865.)

«Die SunfceSoerfamnttung fcer febweigerifeben ©ifc*

genoffenfefeaft, nach ©tnftdjt einer Sotfdjaft fceS Sun*
fceSratbeS oom 9. «Jtoüemfecr 1864,

befcfelicßt:

Slrt. 1. Unter fcer Serwattung fceS eifcgen. «JJti*

titärfcepartementS wirfc ein ©tabSbureau errichtet.
Slrt. 2. «DaS ©tabsfeureau bat fcie Slufgabe:
a. fcie eifcgenöfftfdjen SJtilhärarcfeiüe unfc ©amm*

lungen gu erbatten, gu flafftftgiren unfc gu üerüott=

ftäufcigen;
b. fcie gu fcen -Plänen fcer SanfceSüertbeifcigung

nötbigen «Dtateriatiett gu fammeln;
c. ben Dfftgieren fceS eifcgen. ©tabeS fcie ©etegen*

beit gu geben, bie HütfSmfttel für bie mititärifche
SanfceSfunfce uufc SanfceSüertbeifcigung fennen gu

lernen.

Slrt. 3. «DaS ©tabSbitreatt begreift in ftefe: fcaS

topograpbtfdje Sureau, mit fcer Stufgafee, fcie ©amm*
titttg fcer topograpbifcfeen SlwfnabmSfetätter gu üer*
ootlftänfctgen; fcie «Profcuftion fceS nötfeigen SefcarfS

att gefcmcften Karten gu fceforgen, fcen Katttonatbe*
börfcen auf ihr Serlangen bin Kopien gu üerabfol*

gen unfc Sluffcfefüffe gu erteilen, unfc üon ftattge*
funfcenen totalen Slettfcerungen Stottg gu nebmen; fo*
Wie fcen SltlaS nach fcett feit fcer Aufnahme erfolg*
ten Seränfceritttgeti fortgufübrett.

Slrt. 4. Stn fcer ©pifce fceS ©tafeSfeureauS ftebt
ein ©bef, bem bie gefammte Serwaltuttg ber Slrdjioe
übertragen ift.

©r begieht eine jährliche Sefotbung üott granfen
4000 bis 5000.

Slrt. 5. «DaS ©tabSbureau fott namenttidj fot*
genbc ©ammtungen eittbalten:

1. «Die «JJtititärbibtiotbef.
2. «Die Kartetifammlitng.
3. «DaS Slrcfeio ber «Denffdjriften über mititärifche

SanbeSfunbe unb SanbeSüerttjeifcigung.

4. «Die ©ammtung fcer mititärifchen Stetigen über
fcie «Jtadjfcarlättfcer unfc fceren KriegSmittel.

5. «DaS Slrcfeio für fcie KriegSgefcfeicfete fceS SanfceS.

6. «DaS fpegielle Slrcfeio fcer Slrtitterie.

7. «Die topograpbifcben Driginatien wnfc eoeutuetl
fcie Stetieffammtwng.

Slrt. 6. «Der SunfceSrattj ift mit fcer Sottgiebung
fciefeS SefcfehtffeS beauftragt.

«DaS eifcgen. «JJtititärfcepartement ift mit 3lttSar=

beitung ber Snftruftion für ben ttoefe gu wäblenfeen

©bef beS ©tabSfeureauS befefeäftigt unb auf 1. ^a=
nitar 1866 wirb baS Snfthut inS Sefeen treten.

«Die SunbeSoerfammlung b)at bai «Utititärfeubget,
wie eS oom SünbeSratbe üorgelegt worben ift, ge*
nehmigt mit ber SluSitafeme, fcaß ein «Soften für fcie

Slbhattung eineS KurfeS für höhere ©tabSoffigiere
unfc einige fteinere weniger wichtige «Poften geftri*
djen würben.

«Die SunbeSoerfammlung hat gwei an fte gerichtete
SegnabigungSgefucfee oon friegSgericfeUicfe Semrtheit*
ten (Safober unfc ©fcenfperger) abgewiefen.

Sin fcie ©teile fceS oerftorbenen Dberften fcer Ka=

üallerie, Hrn. eifcgen. Dberft Dtt, Ift üom SunfceS*

ratbe Hr. Dberft Duinctet gewählt unfc für fcie feit
fcem SluStritt fceS H™. Dberft ü. Sinfcen auS fcem

SnftruftionSforpS unbefefct gebliebene Dberinftruf*
torenftelte fcer Kaoatterie Herr eifcgen. Dberft ©cherer

berufen worben.

Herr Strtillerie=@tabSma{cr Seemann ift wiefcer

als Strtitterieinftruftor II. Klaffe htS eifcgen. Sns
ftruftorenforpS aufgenommen worfcen.

SllS I. Unterlieutenant^ im KommiffariatSftabe
finfc oom SunfceSrau) breoetirt worfcen fcie Herren:
3iegler unfc Sttjatt.

3u einem Kaoatlerietrompeterinftruftor wurfce pro*
üiforifch Herr Stager üon ©amS KantonS ©t. ©at*
ten gewählt.

Herr ©tabShauptmann ©6r£fole erhielt fcie nacb=

gefliehte ©ntlaffung üon fcer ©teile eineS Kangtiften
auf fcem eifcgen. «JJtititärfcepartement.

Slrtitterieinftmftor «JJtolt ift üom SuttfceSratbe fei*

«er ©teile enu)ofeeit worfcen.

Stach einer ©efetußnabme fceS SuttfceSratbeS ftnb

nun auefe bie jeweiligen «Utitgliefcer fcer SunfceSoer*

fammlung gum Seguge fceS topograpbifcben SlttaffeS

gur Hoffte fceS «PreifeS berechtigt.

«Der SunfceSrauj bat begüglicfe fcer Slfpirantenfcfeute

©oloujum üerfcbiefcene Sefcbtüffe gefaßt, fcie Pom
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wegs erhöhend, ist die Erscheinung, daß uur die

Offiziere des Bataillons Nr. 24 über das eidgen.
Kommissariat des Truppenzufammenzuges zu klagen
haben. Vielleicht liegt dcr Schlüssel zu dicscm
Geheimnisse in der Beurtheilung, welche dem fragl.
Bataillon durch den Spezialbericht des Kommandanten

der dritten Brigade zu Thcil wird. Es ist eben

leichter zu klagen als einzugestehen, daß man selbst

gefehlt habe.

Schließlich will ich cs ihnen anheimstellen, ob dem

Kommissariate des Truppenzufammenzuges für die

erlittene Unbill nicht eiue Art Satisfaktion von
Scite der Behörde gebührt? Fördernd wäre dieselbe
der Rekrutirung des Kommissariatsstabes jedenfalls."

Mit Hochachtung

(8iZ.) S. Schwarz, eidg. Oberst.

Militärische Nachrichten aus der Gundesstadt

In der abgelaufenen Sefsiön der Bundesversammlung

ist endlich eine Uebereinstimmung der beiden

Räthe, betreffend die Errichtung eines eidg,
Stabsbureau, zu Stande gekommen. Wir lassen hier das

bezügliche, vom 13. November datirte Gesetz wörtlich

folgen:

Bundesgesetz betreffend die Errichtung eines

eidgen. Stabsbureaus. (Vom 13. Wintermonat

1865.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen

Eidgenossenschaft, uach Einsicht einer Botschaft des Bun-
desrathes vom 9. November 1864,

beschließt:

Art. 1. Untcr der Verwaltung des eidgen.
Militärdepartements wird ein Stabsbüreau errichtet.

Art. 2. Das Stabsbüreau hat die Aufgabe:
a. die eidgenössischen Militärarchive und Sammlungen

zu erhalten, zu klassifiziren und zu
vervollständigen;

d. die zu den Plänen der Landesvertheidigung
nöthigen Materialien zu sammeln;

e. den Offizieren des eidgen. Stabes die Gelegenheit

zu geben, die Hülfsmittel für die militärische
Landeskunde und Landesvertheidigung kennen zu
lernen.

Art. 3. Das Stabsbureau begreift in sich: das

topographische Bureau, mit der Aufgabe, die Sammlung

der topographischen Aufnahmsblätter zu
vervollständigen; die Produktion des nöthigen Bedarfs
an gedruckten Karten zu besorgen, den Kantonalbehörden

auf ihr Verlangen hin Kopien zu verabfolgen

und Aufschsüsse zu ertheilen, und von
stattgesundenen lokalen Aenderungen Notiz zu nehmen;
sowie den Atlas nach den seit der Aufnahme erfolgten

Veränderungen fortzuführen.

Art. 4. An der Spitze des Stabsbureaus steht
ein Chef, dem die gesammte Verwaltung der Archive
übertragen ist.

Er bezieht eine jährliche Besolduug von Franken
4000 bis 5000.

Art. 5. Das Stabsbureau soll namentlich
folgende Sammlungen enthalten:

1. Die Militärbibliothek.
2. Die Kartensammlung.
3. Das Archiv der Denkschriften über militärische

Landeskunde und Landesvcrtheidigung.
4. Dic Sammluug der militärischen Notizen über

die Nachbarländer und deren Kriegsmittel.
5. Das Archiv für die Kriegsgefchichte des Laudes.
6. Das spezielle Archiv der Artillerie.
7. Dic topographischen Originalien und eventuell

die Reliefsammlung.

Art. 6. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Beschlusses beauftragt.

Das eidgen. Militärdepartement ist mit Ausarbeitung

der Instruktion für dcn noch zu wählenden
Chef des Stabsbureaus beschäftigt und auf 1.

Januar 1866 wird das Institut ins Leben treten.

Die Bundesversammlung hat das Militärbudget,
wie es vom Bündesrathe vorgelegt worden ist,
genehmigt mit dcr Ausnahme, daß ein Posten für die

Abhaltung eines Kurses für höhere Stabsoffiziere
und einige kleinere weniger wichtige Posten gestrichen

wurden.

Die Bundesversammlung hat zwei an sie gerichtete

Begnadigungsgesuche von kriegsgerichtlich Verurtheilten

(Jakober und Etzcnsperger) abgewiesen.

An die Stelle des verstorbenen Obersten dcr

Kavallerie, Hrn. eidgen. Oberst Ott, ist vom Bundesrathe

Hr. Oberst Quinclet gewählt und für die seit

dem Austritt des Hrn. Oberst v. Linden aus dem

Jnstruktionskorps unbesetzt gebliebene Oberinstruk-
torensteUe der Kavallerie Herr eidgen. Oberst Scherer

berufen worden.

Herr Artillerie-Stabsmajor Leemann ist wieder

als Artillerieinstruktor II. Klasse ins eidgen.

Jnstruktorenkorps aufgenommen worden.

Als I. Unterlieutenants im Kommissariatsstabe

sind vom Bundesrath brevetirt worden die Herren:
Ziegler und Rhan.

Zu einem Kavallerietrompeterinstruktor wurde
provisorisch Herr Nager von Gams Kantons St. Gallen

gewählt.

Herr Stabshauptmann C6r6sole erhielt die

nachgesuchte Entlassung von der Stelle eines Kanzlisten
auf dem eidgen. Militärdepartement.

Artillerieinstruktor Moll ist vom Bundesrathe
seiner Stelle enthoben worden.

Nach einer Scklußnahme des Bundesrathes sind

nun auch die jeweiligen Mitglieder der Bundesversammlung

zum Bezüge des topographischen Atlasses

zur Hälfte des Preises berechtigt.

Der Bundesrath hat bezüglich der Aspirantenschule

Solothurn verschiedene Beschlüsse gefaßt, die vom
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